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Stellungnahme zum 

Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: 
Lärmbedingte Betriebsbeschränkungen an EU-Flughäfen (Bericht über die 

Anwendung der Richtlinie 2002/30/EG) vom 15.2.2008 

 

Aus dem Bericht ergibt sich, dass die Wirkung der Betriebsbeschränkungsrichtlinie eher 
negativ ist, so wie wir befürchtet und vorausgesagt haben.  

Der Bericht lässt zwei ganz wesentliche Punkte unbehandelt: die zunehmende 
Empfindlichkeit der Betroffenen und die neuen Erkenntnisse über die zuneh-
menden Wirkungen. 

Diese Erkenntnisse zwingen zu einer ganz deutlichen Verstärkung der Schutzmaß-
nahmen, insbesondere der Betriebsbeschränkungen. Hierzu gibt auch die EU-Umge-
bungslärmrichtlinie Ansatzpunkte, weil sie eine Minderung des Lärms vorschreibt und 
damit die zuständigen Behörden zu Handlungen zwingt. Durchführungswerkzeuge der 
Richtlinie sind die Aktionspläne, die sich auf Betriebsbeschränkungen konzentrieren 
werden, wie die nachfolgenden Ausführungen begründen. 

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie1 beginnt mit der Aussage: ĂDie Gewªhrleistung eines 
hohen Gesundheits- und Umweltschutzniveaus ist Teil der Gemeinschaftspolitik, wobei 
eines der Ziele im Lªrmschutz besteht.ñ 

Artikel 1 der Richtlinie lautet: 

ĂMit dieser Richtlinie soll ein gemeinsames Konzept festgelegt werden, um 
vorzugsweise schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigungen, durch Um-
gebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. Hierzu wer-
den schrittweise die folgenden Maßnahmen durchgeführt: 

a) Ermittlung der Belastung durch Umgebungslärm anhand von Lärmkarten 
nach für die Mitgliedsstaaten gemeinsamen Bewertungsmethoden; 

b) Sicherstellung der Information der Öffentlichkeit über Umgebungslärm und 
seine Auswirkungen; 

c) Auf der Grundlage der Ergebnisse von Lärmkarten Annahme von Aktions-
plänen durch die Mitgliedsstaaten mit dem Ziel, den Umgebungslärm so weit 
erforderlich und insbesondere in Fällen, in denen das Ausmaß der Belastung 
gesundheitsschädliche Auswirkungen haben kann, zu verhindern und zu min-
dern und die Umweltqualität in den Fällen zu erhalten, in denen sie zufrieden-
stellend ist. 

                                            
1
  Richtlinie 2002/49/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25.Juni 2002 über 

die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm - Hm cdtsrbgdr Qdbgs tlfdrdsys ctqbg c`r ƑFdrdsy ytq

Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm vom 24. Juni 2005.  
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Diese Richtlinie soll auch eine Grundlage für die Einführung von Gemeinschafts-
maßnahmen zur Lärmminderung bei den wichtigsten Lärmquellen darstellen: 
dies sind insbesondere Straßen- und Schienenfahrzeuge und -infrastrukturein-
richtungen, Flugzeuge, Geräte, die für die Verwendung im Freien vorgesehen 
sind, Ausrüstung für die Industrie sowie ortsbewegliche Maschinen. Zu diesem 
Zweck legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat spätes-
tens zum 18. Juli 2006 geeignete Vorschläge für Rechtsvorschriften vor. Dabei 
sollten die Ergebnisse des in Artikel 10 Absatz 1 genannten Berichts Berück-
sichtigung finden.ñ 

Wann ist der Lärm unzumutbar, so dass im Rahmen der Aktionsplanung Maßnahmen 
getroffen werden müssen? Hierzu das deutsche Umweltbundesamt: 

 

Bild 1; Quelle: UBA
2

 

 

An Flughäfen gibt es große Gebiete, in denen diese Werte (Bild1) überschritten wer-
den. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht aber deutlich weiter. Ihre ĂGuideline 
Valuesñ3 sind: 

Lebensräume im Freien, tags (16 h): LAeq = 55 dB(A) , nachts (8 h): LAeq = 45 dB(A) 

Demnach sind die Werte des UBA als äußerste Mindestwerte anzusehen, die unter-
schritten werden müssen. An neuen oder wesentlich erweiterten Flughäfen sind nach 
dem deutschen Fluglärmgesetz in der Neufassung vom 31.10.20074 bereits die Werte 
der Stufe zwei vorgeschrieben, also sofort und für Lnight ab 1.1.2011 zu realisieren. Die 

                                            
2
  Matthias Hintzsche: Einführung in die Problematik der Umgebungslärmrichtlinie: Referat beim 

Workshop ƑTlfdatmfrkúqlqhbgskhmhd- Dhmd Bg`mbd eĕq dhmd kdhrd Rs`cs ncdq mtq udqknqdmd Ydhs>Ə Cĕrrdkcnqe+

20.2.2008  

3
  Weltgesundheitsorganisation (WHO): Guidelines for community noise. Edited by Birgitta Berglund, 

Thomas Lindvall, Dietrich H. Schwela. Stockholm, 1 999.  

4
  Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 7.6.2007 in der Neufassung vom 31.10.2007, BGBl. 

Jahrgang 2007, Teil I Nr. 56 vom 9.11.2007  
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UBA-Werte sind nach einer rechtlichen Prüfung wegen der unbestimmten Zeitangaben 
nicht verbindlich. In Deutschland verbindlich aber ist § 14 FluglärmG (in Kraft seit 
7.6.2007); demnach sind als Auslöseschwelle: Lden = 60 dB(A) und Lnight = 55 dB(A) 

anzuwenden. Diese Auslöseschwellen sind im Hinblick auf die Zielsetzung einer 
Reduzierung der erheblichen Belästigung zu hoch. 

Aktuelle Umfragen deuten darauf hin, dass sich die Grenzen der erheblichen Beläs-
tigung stetig nach unten verschieben. So wurde ein Anteil von 25% hoch Belästigten in 
der RDF-Belästigungsstudie5 bereits bei einem Pegel von ca. 54 dB(A) (Ldn) festgestellt. 
Die Autoren weisen dabei darauf hin, dass ihr Ergebnis verglichen mit anderen Studien 
nicht aus dem Rahmen fällt. Dem gegenüber weist das EU-Positionspapier6 zur 
Belästigung erst bei ca. 62 dB(A) einen Anteil hoch Belästigter von 25% aus. Dieses 
Positionspapier basiert auf älteren Studien (bis 1990) ï offenbar hat sich die 
Belästigungswirkung erhöht, ohne dass es bisher hierfür eine allgemein akzeptierte 
schlüssige Erklärung gibt. Zu vermuten ist allerdings, dass die höhere Zahl von Flügen 
mit geringeren Einzelschallpegeln störender ist als wenige sehr laute Ereignisse; hinzu 
kommt die Verschiebung des Tonniveaus der Fluglärmimmissionen zu tieferen Tönen 
hin, was gemeinhin als lästiger gilt.  

 

1. Durchführung der Aktionsplanung: 

Hierzu die wichtigsten jetzt anstehenden Daten und Objekte: 
 

Termine: 

Lärmkartierung:  30.06.2007 

Aktionsplanung:  18.07.2008 

Lärmkarten für: 

Ballungsräume:  > 250.000 Einwohner 

Hauptverkehrsstraßen: > 6 Millionen Fahrzeuge / Jahr 

Haupteisenbahnstrecken: > 60.000 Züge / Jahr 

Großflughäfen:  > 50.000 Bewegungen / Jahr 

 

Die Durchführung der Lärmkartierung ist in Deutschland in der 34. BImSchV7 geregelt. 
Soweit nicht andere Behörden für zuständig erklärt sind, sind die Gemeinden zustän-
dig, insbesondere in den meisten Bundesländern für die Information der Öffentlichkeit, 
die Mitwirkung der Öffentlichkeit und die Aufstellung und Durchführung der Aktions-
pläne. Lediglich für die Lärmkarten für Schienenwege und die Information darüber ist 
das Eisenbahn-Bundesamt zuständig. 

 

                                            
5
 Dirk Schreckenberg, Markus Meis; Gutachten Belästigung durch Fluglärm im Umfeld des Frankfurter 

Flughafens; ZEUS GmbH, Zentrum für angewandte Psychologie, Umwelt - und Sozialforschung, Bochum, 

Hörzentrum Oldenburg GmbH, Oldenburg; 2006  

6
 EC/WG2  Dose/Effect (2002). Position paper on dose response relationships between transportation 

noise and annoyance.  http://ec.europa. eu/environment/noise/pdf/noise_expert_network.pdf  

7
  Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes -Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 

über die Lärmkartierung Ɗ 34. BImSchV). BGBl I Jahrg. 2006, Nr.12 vom 15.3.2006.  
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2. Mögliche Maßnahmen8
 

Nachfolgend werden die Betrachtungen auf Fluglärm beschränkt. Die möglichen Maß-
nahmen hängen oft von den lokalen Gegebenheiten ab.  

Bei Fluglärm ergeben sich einige Besonderheiten, die zum Teil aufgrund des globalen 
Zusammenhangs und der nur langfristig veränderbaren Randbedingungen zu beachten 
sind. 

Leider hat sich die ICAO9 nicht entschließen können, schärfere Grenzwerte als die des 
Kapitels 4, das ja heute von fast allen noch gebauten Flugzeugen erfüllt wird, einzu-
f¿hren. Sie hat allerdings denñ Ausgewogenen Ansatzñ definiert10, der auch aktive 
Lärmschutzmaßnahmen gleichberechtigt vorschreibt, Regeln für die Einführung von 
Betriebsbeschränkungen festlegt und damit anerkennt, dass man ohne solche nicht 
auskommt. Die EU hat diesen Ansatz mit seinen 4 Elementen in der Betriebsbeschrän-
kungsrichtlinie11 umgesetzt und Deutschland hat entsprechende Regeln in die §§ 48 a 
bis f der Luftverkehrszulassungsordnung12 übernommen. 

Die vier Elemente des ĂAusgewogenen Ansatzesñ sind: 

 Reduzierung des Fluglärms an der Quelle 

 Maßnahmen zur Flächennutzungsplanung 

 Lärmmindernde Betriebsverfahren und 

 Betriebsbeschränkungen 

Bevor man die Erfolgsmöglichkeiten der vier Elemente abschätzen kann, muss 
man sich über die weitere Entwicklung des Luftverkehrs Gedanken machen: 

Welche Verkehrsentwicklung zu erwarten ist, zeigen die folgenden Bilder. Der Boeing 
Market Outlook 2002 beziffert den Fluggerätzuwachs von 2001 bis 2021 entsprechend 
den Zahlen in Bild 213.  

Man beachte die starken Zuwächse bei den Flugzeugen mit 2 Gängen (Wide Body), 
was auf einen überproportionalen Sitzplatzzuwachs schließen lässt. Vermutlich wächst 
auch der Point-to-Point-Verkehr besonders stark auf Kosten der Hub-Entwicklung 
(Drehkreuze) an, was auch durch den als relativ gering erwarteten Zuwachs bei den 
Jumbos gestützt wird. 

 

                                            
8
  Beckers, J. H.: Über die Unverzichtbarkeit von weitreichenden Betriebsbeschränkungen. Manuskript vom 

5.3.2008 

9
  -ICAO = International Civil Aviation Organization  

10
 ICAO: Consolidated statement of continuing ICAO policies and practices related to environmental 

protection. Resoluti on A33 -7. Montreal, 5.10.2001. Download: www.icao.org/icao/en/env/a33 -7.htm  und 

Kommentar: www.icao.org/en/nr/pio200112.htm  

11
  Richtlinie 2002/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.  März 2002 über Regeln 

und Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft. Amtsblatt der 

Europäischen Gemeinschaften L 85/40 vom 28.3.2002  

12
  Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO) zuletzt geändert durch Art. 1 der Verord nung vom 13.Juni 

2007 (BGBl. I S 1048 (2203)  

13
  Weyer, H.: Leiser Verkehr. Berichte aus dem Forschungsverbund. Tagung im Ministerium für Umwelt, 

Forsten und Verbraucherschutz am 15.11.2007 in Mainz  

http://www.icao.org/icao/en/env/a33-7.htm
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Bild 2; Quelle: Weyer 

 

Die Marktdurchdringung der fortschrittlichen Flugzeuge wächst dagegen nur sehr lang-
sam an, vermutlich noch deutlich langsamer als in dem optimistischen Bild 314. 

Zusammenfassend lässt sich zur künftigen Entwicklung sagen, dass langfristig ein 
Verbesserungspotential von 12 bis 15 dB erwartet wird, dass aber dessen Marktdurch-
dringung langsamer als der Verkehrszuwachs ansteigen wird. Somit wird sich der be-
reits belegbare Wiederanstieg der Dauerschallpegel auf 4 bis 8 dB erhöhen, wenn nicht 
gravierende zusätzliche Maßnahmen eingeleitet werden  

 

 

Bild 3; Quelle: Haag bzw. DLR 
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  Haag, K., Deutsche Lufthansa AG, vorgetragen in Köln im  November 2006; nach Angaben des DLR  
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 2.1. ĂAusgewogener Ansatzñ: Reduzierung des Fluglªrms an der Quelle 

Forschung und Industrie haben die meisten der Verbesserungsmöglichkeiten einge-
hend untersucht und schon in der Vergangenheit Vieles verwirklicht. Bild 415

 zeigt die 
Entwicklung auf dem Triebwerkssektor, die gleichzeitig eine Senkung des spezifischen 
Kraftstoffverbrauchs um ca. 50 % gebracht hat, sowie das verbleibende Potential. 

 

 

Bild 4; Quelle: Haag bzw. Boeing  
 

Alle größeren Verbesserungspotentiale wurden genutzt. Es verbleiben sehr, sehr viele 
kleine Verbesserungsmöglichkeiten, insbesondere im aerodynamischen Bereich, die 
alle gleichzeitig umgesetzt werden müssen, aber insgesamt ein immer kleiner werden-
des Verbesserungspotential haben. 

Derzeit laufende Projekte haben ein begrenztes Verbesserungspotential (z.B.: Bild 516: 
Verbesserungspotential von Teilprojekten des Forschungsvorhabens ĂLeiser Verkehrñ).  

 

 

                                            
15

  Haag, K., Deutsche Lufthansa AG, vorgetragen in Köln im November 2006; nach Angaben von Boeing  

16
  Bild 7 und 8: Weyer, H.: Leiser Verkehr. Berichte aus dem Forschungsverbund. Tagung im Ministerium 

für Um welt, Forst en und Verbraucherschutz am 15.11.2007 in Mainz  
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Bild 5; Quelle: Weyer  

 

Das Hauptproblem ist der Zeitfaktor. Wenn heute eine neue Verbesserungsmöglichkeit 
erkannt wird, dann dauert es Jahre, bis die theoretischen Zusammenhänge erarbeitet 
sind und die Entscheidung für den Einsatz erfolgt. Wiederum weitere Jahre dauert es, 
bis die Konstruktion freigegeben ist und die Produktion anläuft. Bis eine ausreichende 
Marktdurchdringung gegeben ist (Bild 3) und das Detail in den Dauerschallpegeln er-
kennbar wird17, vergehen weitere Jahrzehnte, so dass es praktisch 40 bis 50 Jahre 
braucht, ehe die Verbesserung im gesamten Verkehrsgeschehen voll wirksam wird. 

 

Bild 6; Quelle: Weyer 
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  Durch den logarithmischer Zusammenhang werden die Dauerschallpegel erst ausreichend kleiner, 

wenn mehr als 95 % der Flotten die Verbesserung erhalten haben.  


